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Gesetzgebender Nach, 16. May.
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Pclitionencommißion über

verschiedene Gegenstände.)

4. Verschiedene Partikularen aus dem Distrikt Zver,
don machen Einwendungen gegen einen Beytrag der

ihnen zum Unterhalt einer neuen Straße von Iverdon
auf Payerne gefodert wird. — An die Vollziehung ge-

wiesen.

<î. Die Gemeinde Grolay Distr. Freyburg, möchte

eine eigene Pfarcey bilden. Wird an die Unterrichts-

commißion gewiesen.

6. Ich. Peter Chugny von Chavannes Distr. Zvcr-
don, klagt über einen starken BodenzinS, den er als

Besitzer einer ehmaligen Zwangmüyle bezahlen muß.

Wird an die Vollziehung gewiesen.

Die abgehenden Secrclàrs erstatten über den Zustand

der Canzley vom verflossenen Monat einen befriedigen-

den Bericht.
Der Antrag eines Mitglieds über Errichtung einer

ausserordcntüchen Commißion zu Beschleunigung der

Smatsrechnnngen und Verbesserung dès Rrchnungswe-

sens der Republik, wird in Berathung genommen und

an die Finanzcvmmißion gewieft».

Die Finanzeommißion erstattet über das zu bczah-

lcnde Equivalent der dicßjährige» Zeheuden, einen Ve-

richt, der für Tage auf den Canzleyiisch gelegt wird.

Folgendes Gutachten der Civiigesttzg. Eommißiou

wird «n Berathung und hierauf angenommen:

B. Gesetzgeber! Joh. Franz Pingueli von Schnür-

zenburg, Beständner zu Bussy im Distrikt Milden, C.

Leman. bittet Sie in seiner Bittschrift vom April

,8-ai, daß Sie ihm bewilligen möchten, seines Vaters

Bruders Wittwe, Franziska, geb. Perret von Villars

Thwrcelm, zu heurathe». Er führt Ihnen ein ähnli.

cheS Beyspiel an, nämlich die von der vorigen Gesetz-

gcbiing unterm 2 Okt. 1799 dem Daniel Erismann

von Bümpiiz ertheilte Bewilligung, seines Vaters Bru-
dcrs Wittwe zu henrachen, und beruft sich auf den iu

jenem Dekret vorangeschickten Eemägungsgrund, daß

man bey der ehevorigen Verfassung in ähnliche» Fällen

Dispensation ertheilt habe.

Was aber auch immer die vorige Gesetzgebung be-

wogen haben möchte, eine solche Hcuraly zu bewilligen,

so fänden wir es dennoch sehr bedenklich, ohne äusserst

wichtige Gründe Ihnen B. G. das nämliche anzurachen.

.Wenn auch irgend ein Ehehmdttniß in moralischer

und vslttlscher Rücksicht durch die auffallendste» Grunde

gcrrchisertigtt werben kann, so ist es das Verbot, daß
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sich nicht Oncle oder Tante, oder deren Ehegatten mit
ihrer Niece ober Neporen, oder diese mit jenen vcrche.
liehe». Der Hauptzweck der Ehe konnte i» den meisten
Fällen bey solchen Verbindungen ganz verfehlt, die
wichtigsten Verhältnisse der gesellschaftliche» Ordnung
und des häuslichen Glückes gekränkt, und selbst die
ersten Pflichten zwischen Eltern und Kindern oder den-

jenigen, die an deren Stelle trete», vertezt werden.
Es bedarf daher keiner nähern E»lwickluug, um Sie
B. G. zu überzeugen, daß der Bittsteller, da er in
semer Bittschrift keine ausserordcnllichcn Gründe beyge-

bracht hat, oie diese Heueach rechtfertigen könnten,
imc seiner Bitte abzuweisen sey, wozu wir den Antrag
machen.

Am 17. May war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 18. May.
Präsident: W ytten b ach.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-
commißion gewiesen:

B. Gefftzgeber! Zufolge Ihrer Botschaft vom i r.
April und »ach dem §. 7 des Gesetzes vom 2?. gleichen
Monats, legt Ihnen der Vollz. Rath hicmit in voll-
ständiger Abfassung diejenigen Patente snb N. i — 6

vor, weiche von der in St. Gatten zusammengetretenen
Gesellschaft, und den von ihr beniffenen Künstlern ffong»
werth und Heywood für die ausschließliche Verfertigung
englischer Spinnmaschinen, theils für 7 theils für ;
Jahre verlangt werden. Der Vollz. Rath glaubt nicht
nöthig zu haben, Ihnen frijcherdings die Vortheile zu
entwickeln, welche durch die Einführung dieses neuen
Industriezweigs für den Staat und die Nation gemon-
nen werden. Er beruft sich deßhalb auf seine frühere
Botschaft vom 24. Merz, deren Grundsätze durch das
darauf erfolgte Gesetz, förmlich anerkannt worden sind.

Von den Patententwülffen, weiche Ihnen B. G.
hier vorgelegt werden, ist N. i zu Gunsten der St.
Gallischen Gesellschaft, die andern fünse aber zu Gun.
sten der erwähnten englischen Künstler, oder vielmehr
derjenigen helvetischen Bürger, welche durch eme zu ver-
anstaltende Subscription zur Abnahm der zu verfertigen,
den Maschinen sich verstehen würden. Der Vollz. Rath
schmeichelt sich, in der Abfassung dieser Patente die

Vorschriften des Gesetzes vom 25, April genau beod-

achtet und durch die beygefügten Bedinge, zu welchen

sich die Palentinhaber verpflichten müssen, das Intéresse

des Publikums genugsamsgeschüjt In haben.

(Die Fortfttzmig folgt.)
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Gesetzgebender Rath, 18. May.
Fortsetzling. ö

Auf den Antrag der Finanzcomißion werde» folgende
Güterverkäuffe ratifiât:

Im Distrikt Morsee, Canton Leman,
r. In der Gemeinde Lonay 2 Iucharten Rebe» und

Wiesen, für 920 Fr.
2. In der Gemeinde Apples ungefehr i/6 Inch.

Wiesen an prê äe8 inarclie8 gelegen, um 8- Fr.
Im Distrikt Altiohofen, Canr. Luzern.
Die Schloßgüter Wykon, bestehend in dem Schlosse

saint Nebengebäuden y Iuch. Mattland, 15 1/2 Inch.
Weidland, 2, 1/4 Jach, in Wald verwandeltes Weid-
land; in der Hochwacht, welche ei» Haus, Scheune
und 10 ;/4 Iuch. hallet; endlich IN einem Gütchen im
Dorfe Wykon, welches in einem Haus, Scheune,
Speicher, einem Hanfgarten und Iuch. Mattland
lustcht — um die Sume der 19 600 Fr. Schätzung
Fr. 77Z6, Loosuug Fr. ,9600, Ueberlsosung Fr. i>86;.

Folgendes Gutachten der Finanzcommißion wird in
Berathung genommen:

Bürger Gesetzgeber! An der am g.ten Merz lezthin
vorgenommenen zweyten Versteigerung der sämtlichen
Schloßgü er von Signan, Distrikt Ober. Emme»
thai, Canton Bern mit Ausnahm des sogenannten
Geißmattenwalds, deren Verbalprozeß mit den seithe,
rigen Verhandlungen, der VotlzichungSrath dmch'seme
Botschaft vom 7. May >801 zur Prüffung und Rail-
fikarwn einsandtc, wurde» diese Güter sammethaft dem
B. Johannes Berger, Wcibcl zuHöchstetten, umsein
Höchstgebot von Fr. 52500 überlassen, welches die
Schätzungssumme der Fr. 51Z00 um Fr. 1200 über-
stiegen hatte.

Als das Finanzministerium im Begriff stand, diesen
Verkauf zur Ratifikation abgehen zu lassen, erhielt es

Quartal. Den 8 Messidor IX.

von der Verwaltungskammcr den Einbcricht, der Stei,
gerer könne weder Bürgschaft noch Zahlung Kisten und
habe daher seine Rechte als Höchstbictender, dem B.
Röthlisperger, Statthalter des Distrikts OderEmmen.
that, kraft bcyliegender schriftlicher Erklärung vom
Merz i8c>l, abgetreten.

Wie nun der Ersteigeret wegen seinem Unvermögen
nicht angenommen werden konnte »nd eine so unförm.
liche Handlung wie diese Abtretung nicht zu billigen

war, so fand das Ministerium zu Ersvanuig unnöthi«

ger Kosten, die eine zweyte Versteigerung zur Folge
hätte, für zweckmäßig, der Kammer aufzutragen, den

B. Röthlisperger als Uebernrhmer und den Vorkztbie-
ter Peter Ccrahm aus dem Oder-Emmenchal vor sich

zu bescheiden, ihnen einen Concurs zu eröffnen, u >d

den Kauf demjenigen zuzusagen, der das höchste Gebot
werde angebracht haben. Auf diesen den beyden,

Strahm und Röthlisperger eröffneten Concurs erklärte
der erstere, er verbleibe bey seinem ersten Gebot ohne

dasselbe zu erhöhen, und hierauf wurde der Nöthlispc»
ger förmlich als Käufer angenommen.

Der Vollzichungsrath auf den Vorschlag scineS FÍ-
nanzministcrs genehmigte diesen Verkauf und schlägt

Ihnen A. G. die Ratifikation desselben vor.
Ihre Finanzkommißion hat nun nach sorgfältiger

Prüffung dieses Gegenstandes befunden:

1) Die Ueberloostmz von Fr. 1200 in Berechnung
der Schätzung von Fr. 51Z00, sey allerdings unbe-

deutend.
2) Durch das Unvermögen des Stcigerers Johannes

Berger, die Steigerungsgedinge zu erfüllen, sey die

Ungültigkeit der Versteigerung die natürliche Folge; und

Sey der von der Verwaltnngskammer, zufolge

erhaltener Weisung eröffnete Concurs, dem Gesetz zu-
wider.
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Aus diesen Gründen rath Ihre Finanzcommißion Ih-
pen B. G- die Verwerffemg dieses Verkaufs an.

(Der Rath genehmigt und ralificirl den Verkauf.)
Folgendes Gutachten der Finanzcommißion wird in

Berathung genommen und hierauf an die Evmmißio»
zurückgewiesen:

B- Ges tzgeber! Die Gemeinde Menznau, Distrikt
Nußwyl, Canton Luzcrn, begehrt in einer an den ge-

setzgekenden Rath gerichteten Petition die Bewilligung
zur Verthciiung von z? Jucharten nächst dein Dorf ge»

lcgenen/ zum Weidgang von 12 Kühen und 25 Rindern
bestimmten und in 14 Hausgerechtigkciten eingetheilten

Ailment nach dem vorliegenden Theilungsproiekt, wo-
durch jeden! Theilhaber eben so viel zur Benutzung an-

gewiesen wird, als er vorhin durch die Weidgerechtig-
keit zu nutzen halte, nach der Bestimmung ron zwey

Ninderrechten für ein Knherecht.

Joseph Mandeler bcsizt ein Tricbrecht für ein Stück
Gustiwahr, welches kraft Schadlosbricf voni 24. May
,700 zu Gunsten der damals dort angesessenen Frau
Maria Stofferin, von der Gemeinde Menznau frey-

willig conecdiert worden ist; aus diesem Grunde tritlel
derselbe gegen diese Vertheilung als einziger Opponent
unter dem Vorwande auf, daß er dadurch an semem

Tricbrecht benachthciliget werde.

Aus einem an den Bürger Minister der innern Ange-

kgenheiten eingesandten Bericht von der Verwaltungs-
kammer von Luzern erzeigt sich aber, daß des Man-
delcrs Verweigerung ungegründct sey, weil für dieses

Triedrecht, das mehr für eine frcywillige Zulassung von

Seite der eigentlichen Nutznießer, als aber für ein

wirkliches Recht angesehen werden konnte, ihm gleich-

wohl, wie jedem andern Theilhaber, sein beziehender

Theil, nach dem Verhältniß seines Auftriebrechts, wird
angewiesen werden.

Ihre Finanzcommißion findet demnach, es könne

nach dem Dispvsiliv des Gesetzes vom >5. Christin, ixoo
der Gemeinde Menznau die Vertheilung dieser Allment

zu einer bessern Benutzungsart nicht wohl verhindert
werden, sondern räth Ihnen B. G., die andegrhrte

Bewilligung zu ertheilen; damit aber die Theilung in
bchöriger Form geschehe, so schlagt Ihnen Ihre Finanz-
.commißiou den folgenden Entwurf des Theilnugsregle-
ments mit dem demselben angehängten Dckmövorschlag

zur beliebigen Genehmigung vor:
E n t w u r 5

î' l men t - Th e ilu n às ce g le mc n te fü r d i e
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Nechtsamenbesitzer zu Menznau, Di-
strikt Nußwyl, Canton Lnzcrn.

1. Die Zîechtfamenbefitzer zu Menznau vertheilen ihre
gemeinsam besitzende, ungefchr zz Inch hallende,
nächst bey dem Dorfe gelegene Allment nach der
Zahl ihrer Hansgerechtigkeiten, in 14 Theile;
doch werden sie bey dieser Vertheilung Rücksicht
nehmen auf das besondere Kustirechc, welches Io,
seph Mandeler auf dieser Allment bcsizt, und ihm
dafür den ihm beziehenden Theil anweisen.

2. Zur Anweisung der The^e an die Theilhaber wer.
den diese unter sich das Loo>i' ziehen, oder aber sich

sonst darüber gütlich vergleichen.

Dekretsvorschlag.
Der gesetzgebende Rath — Auf die Bitte der Dorf»)

gemeinde Menznau, Drstr. Rußwyl, Cant. Luzern,
um ihre nächst dem Dorf gelegene, ; 5 Jucharten haltende
Allment nach den bestehenden Hausgerechtigkciten unter
den Rechthabern vertheilen zu können, und auf den Bc»
richt seiner Finanzcommißion;

In Erwägung, daß die Gemeinde durch diese Ver,
theilung eine bessere Benutzungsart dieser Allment zu
erzielen sucht; und

In Erwägung, daß das Gesetz vom 1?. Cbnstmo»
nat -Zoo eine solche Nutzungsvertheüuug unter der Ge-
nehmigung des gesetzgebenden Raths begünstigt;

beschließt:
Der Gemeinde Menznau ist bewilligt, ihre obige

Allment unter den Rechthabern nach Vorschrift
dahcrigcn Reglements zu vertheilen.

Das Gutachten der Zinanzcommißio» über das zu

bezahlende Equivalent für den dießjähcigen Zehnten wird
in Berathung und der Gesttzvorschlag unter Vorbehalt
einer sorgfältigern Redaction hierauf angenommen.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Poli-
zcycommißion gewiesen:

B, Gesetzgeber! Zufolge der Verordnungen der à
maligcn Regierung von 1728 und 176?, welche bis

änf einige Ausnahmen die Einfuhr aller fremden Kap,
pen und Strümpfe verbieten - ss-d dem Bürger Justus
Henne von Piémont der schon seit mehr als 20 Iah,
ren mit BaumwoUcnwaaren die Jahrmärkte in Bern
besuchte, an der ldzten Ostermcsse ;z Dutzend Baum-
woilenkappon coufisclrl worden. Er glaubte die chema»

tigen Verordnungen durch daS Gesetz über die Gewerbs-

fteyheit aufgehoben, verkaufte an der lcztern Herbstmesse

ungchiudert baumwollene Kappen und bot sie auch am

der Ostermesse nicht heimlich, sondern öffentlich zum-



K'ansse an, wozu er sich um so mehr berechtigt halten

konnte, da man ihm nicht erklärte, daß leine Waare
verboten sey. Dieß wäre geschehen, wenn die Muni-
zipàlilàt den 7ten Art. des Beschlusses vom 28. Ienner

179? befolgt hätte, zufolge dessen den Kausieuten wcl-

che die Märkte besuchen, von dieser Behörde eine Er-
laubniß gegeben werden soll, in welcher die Namen

ihrer Waaren, die sie zu verkauffen haben, bestimmt

und ausgesezt seyn sollen; statt dessen aber wurde dem

B. Henne bloß ein Standgeld abgefordert, ohne irgend
eine Bemerkung, daß seine Waaren verboten seyen.

Aus diesen Umständen zeigt es sich, daß B- Henne

beym Verkauf seiner Kappen bcma sicls gehandelt, daß

er seine Handlung, die er auf keine Weise dem Auge
des Gesetzes und der Polizcy entzog, selbst durch das

Gcs.tz über die Handelsfrcyheit gerechtfertigt glaubte,
uno daß er seinen Glauben in dem Verfahren der

Mumzipalität bestätigt sehen mußte, die ihm, da sie

ohne alle Erklärung über seine verbotene W*aare, sich

begnügte, das Standgeld abzusodern, gleichsam das

Recht einräumte, seine Waare zu verkauffen.

Der Vollz. Rath glaubt daher Ihnen. B. G. vor-
schlagen zu dürfen, diesen Fehler zu begnadigen und zu

beschließen daß dem Bürger Henne, der übrigens als
Mann von unbescholtenem Wandel gcschäjt ist, seine

cvnfifcirte Waare zurückerstattet werde.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Crim.
Gesttzg. Commißion gewiesen:

B-Gesetzgeber! Der Vollz. Rath glaubt es der Zeit
und den Umständen angemessen, dem Amnestiegcsetz vom
28 Horn. 1800 jene Erweiterung und Ausdehnung zu

geben, deren es in mehr als einer Hinsicht fähig seyn mag,
und hält ein allgemeines jedoch mit bestimmten Vorsichts-
maßregeln gegebenes Amnesticgesitz um so mehr fü^eine
weise und wohlthätige Verfügung, jemchr sie den Grund-
sätzcn »nd dem Geiste der Gesetzgebung angemessen und
den Erwartungen des Vaterlandes entsprechend seyn

würde, dem durch dasselbe mancher verirrte Sohn wie-
der gegeben werden konnte.

Der Vvllz. Rath ladet Sie demnach ein B- Gesctzge-
der, diesen Gegenstand Ihrer ernstlichen Prüfung zu
unterziehen, und zufrieden Sie aufdenftlbcn aufmerksam
gemacht zu haben, überläßt er es Ihrer Weisheit, dieie-
lügen nähern Bestimmungen festzusitzen, bey welchen
der wohlrhäiige Zweck eincs Ammstiegesctzcs nicht leicht
scâlt werden könnte,

Die Petitioneneommißton berichtet über nachfolgende

Gegenstände:

1. Die Gemeinde Cbampvent im Canton Leman,
begehrt von dem Unterhalt der Straße von Ligncrölles
nach Jfcrten bcfrcyt zu werden. Wird an die Voll»
Ziehung gewiesen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Vorstellung der ersten Authoritäten des Can-
tons Thurqau für die Selbststänbigkeic
des Cantons, an die Gesetzgebung und
denBollziehnngsrath der helvetischen ein-
und untheilbaren Republik.

Bürger Gesetzgeber! Bürger Vollziehungsräthe!
Wie die öffentlichen Blätter versichern, und Privat-

Nachrichten bestätigen, so scheint der längst ersinfzre

Zeitpunkt nahe zu seyn, in welchem unser hart mitq >
nommmes Vaterland endlich einmal den drückenden?

provisorischen Zustand gegen eine solide Verfassung wird'
umtauschen können, und die nemlichcn Blätter und
Nachrichten geben eine neue Einrheilung der Canwne.'

an, nach welcher Schafhauscn mit dem Thucgau ver-
einigt werden solle. —>

Diese projektierte Vereinigung — indem sie uns iw

geographischer und politischer Rücksicht äusserst unfthiek-
lich vorkommt — veranlaßt uns unterzeichnete Can,
tonsdehörden, zwar nicht vom Volke dazu dcvvilmäch--

tigt, doch die Gesinnungen des Volks hierin genau ken-

nend, dagegen mit unsern Vorstellungen bey Ihnew
Bürger Gesetzgeber und Vollziehungsräthe, ciiizukomem

Schon die Natur scheint durch unabänderliche Gran,
zen diesi beyden Cantone von einander geschieden, untd
besonders dem Canton Schafhausin einen eigenen Um-
fang angewiesen zu haben: — dieser Umstand ist da-

r»m wichtig und in Erwägung zu ziehen, da bey »stülp

oder spät wieder ausbrechendem Krieg und eintrclegcer'
Sperre die vereinigten Camone doch wieder gesondert,'
und die daraus entstehende Zerrüttung für beyde Ean--
tone allgemein würde; diese Zerrüttung und der daraus'
fließende Nachtheil bleibt vermieden, wenn Schafbausew
wie mehrere noch kleinere Cantone einen eigene > Can--

ton bildet, und das Tlmrqaii »ach seinem dermàgew
Umfang ebenfalls Selbstständigkeir erhält; — die vor-
geschlagene Vereinigung wäre auch »m so unschicklicher,,
da der neugcbiwele Canton bey einer unverhälMisimWi
g>n Breite sich et wann »8 Stunden in die Längs deh>
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